
Satzung des Fördervereins Bendestorfer Freibad e.V. 
in der Fassung der Änderungsbeschlüsse vom 3. Juli 2007 und 23. November 2023 

 
 

§ 1 
Name, Sitz und Rechtsform 

 
1. Der Verein führt den Namen „Förder-

verein Bendestorfer Freibad“ (im Fol-
genden "Verein" genannt).  

 
2. Der Sitz des Vereins ist Bendestorf. 
 
3. Der Verein ist in das Vereinsregister 

beim Amtsgericht Tostedt einzutragen. 
Nach der Eintragung führt er die Ab-
kürzung „e.V.“ im Namen.  

 
 
 

§ 2 
Zweck  

 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung 

des Sports durch ideelle und finanzielle 
Förderung des Bendestorfer Freibades.  
Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch Beschaffung von 
Mitteln aus Beiträgen und Spenden und 
aus Veranstaltungen, die der Werbung 
für den geförderten Zweck dienen, so-
wie durch  

 
 tätigen, unentgeltlichen persön-

lichen Einsatz der Mitglieder 
 Unterstützung des Freibades bei 

seiner Öffentlichkeitsarbeit 
 Kontaktpflege zu Personen und 

Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich ge-

meinnützige Zwecke i. S. des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung.  Er ist Förder-
verein im Sinne des § 58 Nr. 1 AO, der 
seine Mittel ausschließlich und unmit-
telbar zur Förderung des Sports durch 
das Bendestorfer Freibad verwendet.  

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel des Verei-
nes dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins.  
 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereines fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig ho-
he Vergütungen begünstigt werden.  

 
4. Politische und religiöse Betätigungen 

werden ausgeschlossen.  
 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
Dem Verein können alle natürlichen und 
juristischen Personen sowie Personenver-
einigungen ungeachtet ihrer Rechtsform 
angehören.  Die Mitglieder haben Beiträge 
zu errichten, über deren Höhe die Mitglie-
derversammlung entscheidet. 
 
 
 

§ 4 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft ist in Textform oder 
elektronischer Form (z. B. per Webformu-
lar) gegenüber dem Vorstand zu erklären 
und beginnt mit sofortiger Wirkung, es sei 
denn, der Vorstand widerspricht der Auf-
nahme binnen eines Monats. Ein solcher 
Widerspruch ist zu begründen und dem 
Antragsteller in Textform mitzuteilen. In-
nerhalb eines weiteren Monats kann der 
Antragsteller beim Vorstand die Entschei-
dung durch die nächste Mitgliederver-
sammlung beantragen. 
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§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft kann jederzeit mit 

sofortiger Wirkung oder zu einem von 
dem Mitglied bestimmten Zeitpunkt in 
Textform gekündigt werden. 

 
2. Die Mitgliedschaft endet durch den 

Tod des Mitgliedes, bei juristischen 
Personen und Personenvereinigungen 
durch deren Auflösung.  

 
3. Die Mitgliedschaft endet durch Aus-

schluss aus dem Verein.  Der Aus-
schluss kann ausgesprochen werden, 
wenn ein Mitglied gegen die Interessen 
des Vereines verstößt, insbesondere 
den Beitrag gem. § 3 Satz 2 auch nach 
Mahnung nicht entrichtet. Über den 
Ausschluss, der dem Mitglied in Text-
form mitzuteilen ist, entscheidet der 
Vorstand nach Anhörung des Betroffe-
nen. § 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
4. Eine zeitanteilige Rückerstattung eines 

für das laufende Kalenderjahr bereits 
entrichteten Mitgliedsbeitrags ist aus-
geschlossen. 
 

 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind 
 
a. die Mitgliederversammlung (§§ 7 - 9); 
 
b. der Vereinsvorstand (§ 10). 
 
 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung setzt sich 

aus den Vereinsmitgliedern zusammen 
und ist das oberste Beschlussorgan. 

 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand mindestens einmal jährlich 
unter Bekanntgabe der vorgesehenen 
Tagesordnung mit einer Frist von zwei 
Wochen in Textform einberufen.  Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung. 

 
3. Anträge auf Ergänzung der Tagesord-

nung müssen spätestens eine Woche 
vor der Versammlung dem Vorsitzen-
den in Textform mitgeteilt werden.  

 
4. Auf Antrag von mindestens einem 

Drittel der Mitglieder ist innerhalb ei-
ner vierwöchigen Frist eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung ein-
zuberufen. Im Antrag müssen die zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte 
bezeichnet sein.  

 
 
 

§ 8 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
Die Aufgaben der Mitgliederversammlung 
sind  
 
a. die Genehmigung des Protokolls der 

letzten Mitgliederversammlung; 
 
b. die Beratung und Beschlussfassung 

über eingebrachte Anträge; 
 

c. die Wahl des Vereinsvorstandes;  
 
d. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
 
e. die Entlastung des Vorstandes; 
 
f. die Wahl der Kassenprüfer; 
 
g. die Beschlussfassung über Satzungsän-

derungen, soweit nicht ein Fall des § 
11 Absatz 5 vorliegt;  

 
h. Entscheidungen über die Beschwerde 

von Mitgliedern über den Ausschluss 
oder von Personen über die Nichtauf-
nahme in den Verein;  
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i. die Beschlussfassung über die Auflö-

sung des Vereins. 
 
 

§ 9 
Verfahrensordnung für die Mitglieder-

versammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist unab-
hängig von der Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, wenn ord-
nungsgemäß eingeladen wurde.   Die 
Versammlung wird vom Vorsitzenden 
des Vereins, im Falle seiner Verhinde-
rung oder mit Zustimmung der Mehr-
heit der Vorstandsmitglieder durch ein 
anderes Vorstandsmitglied nach § 10 
Abs. 1 geleitet. 

 
2. Die Mitgliederversammlung beschließt 

mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen.  Satzungsände-
rungen bedürfen der Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen. Ab-
stimmungen erfolgen offen. Die Ver-
sammlung kann auf Antrag mit einfa-
cher Mehrheit beschließen, geheim ab-
zustimmen.  
 

3. Wahlen werden geheim durchgeführt. 
Steht nur ein Vorschlag zur Wahl, kann 
auf Antrag aus der Versammlung, 
wenn niemand widerspricht, offen ge-
wählt werden. Gewählt ist, wer die 
meisten gültigen Stimmen erhält.  

 
4. Über die Beschlüsse und Wahlergeb-

nisse der Mitgliederversammlung ist 
eine Niederschrift in Textform zu ferti-
gen, deren Richtigkeit vom Schriftfüh-
rer (oder seinem Vertreter als Proto-
kollführer der Versammlung) und dem 
Versammlungsleiter zu bescheinigen 
ist.  

 
 

§ 10 
Vereinsvorstand 

 
1. Der Vereinsvorstand besteht aus 

 
a. der/dem Vorsitzenden,  
b. der/dem stellvertretenden Vorsit-

zenden,  
c. der/dem Kassenverwalter(in),  
d. der/dem Schriftführer(in).  
 
Im Gründungsjahr des Vereins werden 
der stellvertretende Vorsitzende und 
der Schriftführer für ein Jahr gewählt.  
Im Übrigen beträgt die Amtszeit der 
Vorstandsmitglieder jeweils zwei Jahre 
mit der Maßgabe, dass der Vorsitzende 
und der Kassenverwalter in geraden 
Kalenderjahren, der stellvertretende 
Vorsitzende und der Schriftführer in 
ungeraden Kalenderjahren gewählt 
werden.   
 

2. Auf Antrag des Vorstandes kann die 
Mitgliederversammlung für jeweils ein 
Jahr weitere Vorstandsmitglieder für 
besondere Aufgaben bestellen (z.B. 
Pressewart).  Bis zur jeweils nächsten 
Mitgliederversammlung kann der Vor-
stand durch einstimmigen Beschluss 
zusätzliche Vorstandsmitglieder koop-
tieren. 

 
3. Scheidet ein Vorstandsmitglied wäh-

rend der Amtszeit aus, findet in der 
nächsten Mitgliederversammlung die 
Ergänzungswahl für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedes statt. In der Zwi-
schenzeit werden dessen Aufgaben von 
einem anderen Vorstandsmitglied 
(auch ggf. einem solchen nach Abs. 2 
Satz 2) wahrgenommen.  

 
 

 
§ 11 

Geschäftsführung und Vertretung 
 
1. Der Vorstand führt die Geschäfte des 

Vereins, wobei er Beschlüsse und 
Richtlinien der Mitgliederversammlung 
zu berücksichtigen hat. Dazu wird er 
vom Vorsitzenden nach Bedarf einge-
laden.  Daneben kann der Vorstand 
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auch ohne Durchführung einer Vor-
standssitzung im Umlaufverfahren oder 
formlos entscheiden. Über Beschlüsse 
und Ergebnisse ist eine Niederschrift in 
Textform zu fertigen. 

 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 

in jedem Fall nur die in § 10 Abs. 1 ge-
nannten Vorstandsmitglieder.  Der 
Verein wird vom Vorsitzenden oder 
vom stellvertretenden Vorsitzenden 
jeweils gemeinsam mit einem weiteren 
Vorstandsmitglied vertreten. 

 
3. Die Haftung der Vorstandsmitglieder 

ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit beschränkt.  

 
4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
5. Der Vorstand ist ermächtigt, Änderun-

gen und Ergänzungen der Satzung, die 
von der zuständigen Registerbehörde 
oder dem Finanzamt vorgeschrieben 
werden, ohne Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung umzusetzen.  
Solche Änderungen sind den Mitglie-
dern spätestens mit der Einladung zur 
nächsten Mitgliederversammlung mit-
zuteilen. 

 
 

§ 12 
Kassenwesen 

 
1. Der Kassenverwalter ist für die ord-

nungsgemäße Erledigung der Kassen-
geschäfte verantwortlich.  Er darf Zah-
lungen nur leisten, wenn der Vorsit-
zende oder im Verhinderungsfall sein 
Stellvertreter eine Zahlungsanordnung 
erteilt hat.  Über alle Einnahmen und 
Ausgaben ist Buch zu führen.  

 
2. Die Mitgliederversammlung wählt in 

jedem Jahr einen Kassenprüfer für eine 
Amtszeit von zwei Jahren.  Im Grün-
dungsjahr wird außerdem ein weiterer 
Kassenprüfer mit einer Amtszeit von 
einem Jahr gewählt.. Am Ende des Ge-
schäftsjahres legt der Kassenverwalter 

gegenüber den beiden jeweils amtie-
renden Kassenprüfern Rechnung.  Die 
Kassenprüfer prüfen die Kassenge-
schäfte und erstatten der Mitgliederver-
sammlung Bericht.  Sind beide Kas-
senprüfer an der Teilnahme verhindert, 
genügt die Vorlage eines von beiden 
Kassenprüfern unterschriebenen Prü-
fungsberichtes zur Einsichtnahme und 
dessen Verlesung bei der Mitglieder-
versammlung. 

 
 
 

§ 13 
Auflösung 

 
1. Der Verein wird aufgelöst, wenn in 

einer ausdrücklich hierzu einberufenen 
Mitgliederversammlung mindestens 
drei Viertel der abgegebenen Stimmen 
die Auflösung beschließen.  

 
2. Bei Auflösung des Vereins oder Weg-

fall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vereinsvermögen an die Gemeinde 
Bendestorf. Diese hat es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden.  

 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Verabschie-
dung durch die Mitgliederversammlung  in 
Kraft.  
 
 
 
 
Vorstehende Satzung ist am 1. Juli 2004 
von der Mitgliederversammlung des Ver-
eins beschlossen und von dieser am 3. Juli 
2007 in §§ 2, 8, 11 und 12 sowie am 23. 
November 2023 in §§ 2, 4, 5, 7, 9 und 11 
geändert worden 

 


